
83-500-00350 

Version: 18.02.2019 

Allgemeingültige Zeichnungsergänzung 

zu technischen Zeichnungen  
 

 

    
 

 

 

I. Präambel 

Die folgenden Angaben sind eine Ergänzung zu gültigen Zeichnungen und Umfang 

der Spezifikation des Bauteils 

 

II. Zeichnungsergänzung 

1. Oberflächenangaben in technischen Zeichnungen 

Bei allen Zeichnungen bei denen keine Angaben des Messverfahrens Ra oder Rz angegeben 

ist, gilt Ra. 

Bsp.: 

 

 

-  

-  

2. Maßangaben bei phosphatierten Bauteilen 

Bei allen Zeichnungen bei denen phosphatiert angegeben ist, gelten die Werte vor der Phos-

phatierung 

Bsp.: 

.  

 

3. Kennzeichnung bei Federn 

Sofern keine Zeichnungsangabe vorliegt sind Federn zu kennzeichnen. 

Inhalt: 

a. Hersteller, als Symbol oder Kürzel. 

b. Chargenrückverfolgbarkeit auf Produktionscharge, z.B. Chargennummer, Kalender-

woche und Jahr, verschlüsseltes Datum, o.Ä. (z.B. 38/18) 

c. Woodward L’Orange Artikelnummer, ganz oder in Teilen. (Z.B. VTO-T123) 

 

Muss die Sachnummer gekürzt werden so ist beginnend von vorne zu kürzen. ( Original: 

VTO-T123, gekürzt: T123) 

 

Sind die Punkte a bis c zusammen aufgrund des begrenzten Platzes auf der Feder auch trotz 

gekürzter Sachnummer nicht möglich, so gilt die Priorität a, b, c. 
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Die Beschriftung darf die technischen Eigenschaften der Feder nicht beeinflussen und ist mit 

Woodward L’Orange abzustimmen. 

 

Beispiel für eine Beschriftung 

 

 M24/18711 

 

Erklärung: 

 

 
 

 

Ist eine Beschriftung aufgrund der Platzverhältnisse nicht möglich ist dies bei Woodward 

L’Orange anzuzeigen 

 

4. Technische Reinheit  

Sofern die Klasse der Norm LON114a in der Zeichnung nicht spezifiziert ist, ist die Klasse 5 

der Norm LON114a einzuhalten. 


